
 

AUSSCHREIBUNG 3. Turnier 2015 
 

NEU: offen für alle, die einem Tennisverein des DTB angehören – d. h. offen für alle Tennisverbände  
 
Turnierbeginn:  Sonntag, 15. Februar 2015  ab 8.45 Uhr, genaue Spielzeiten später per Fax an die 

Jugendwarte! 
 Ein reibungsloser Turnierverlauf ist nur bei pünktlichem Erscheinen möglich 
 
Spielort:   Tennishalle Trittau, Großenseerstraße, Trittau   Tel. 04154 – 4664 
   Teppichboden  - Tennishallenschuhe mit glatter Sohle erforderlich 
 
Turnierleitung:   Ole Wiederhold, Maren Hilger 
 
Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind Kinder, die einem  Verein des TVSH oder einem anderen Verband 

angehören.  Mädchen und Jungen der Altersklassen 2004 und jünger. Es wird nach 
Mädchen u. Jungen, evtl. nach Jahrgängen getrennt. 

 
Spielfeld:  ¾ Feld, Grund- und Seitenlinien eingekürzt, Netz abgehängt. 
 
Ballmarke:  50 % Druckreduziert “orange“ von Wilson, stage 2 
 
Schläger:   es kann mit eigenen Schlägern gespielt werden.  
 
Zählweise:  2 Gewinn Tiebreaks bis 7, Gruppenspiele mit Vor- u. Hauptrunde 
 
Aufschlag:  es wird entsprechend der Wettspielordnung aufgeschlagen. Wird von unten aufgeschlagen,  
   muss der Ball aus der Hand gespielt werden.  
 
Nennungen: Die Anmeldung kann nur schriftlich  über den Vereinsjugendwart erfolgen unter Angabe des 

Geburtsdatums, Adresse und Telefonnummer oder über das Turnierportal des TV SH. Sollte 
die Meldezahl die Kapazität des Turnieres übersteigen, wird über die Annahme nach 
Eingang der Meldungen entschieden.  

Achtung neue 
Meldeanschrift:  Geschäftsstelle Bezirk SÜD, Fannyhöh 9f, 22926 Ahrensburg, Fax: 04102-59233 
   E-Mail: tennisverband.s-h@web.de oder Turnierportal des TV SH 
 
Meldeschluß:  09.02.2015 – da nur eine begrenzte Teilnehmerzahl möglich ist, sichert nur frühes  
                                               Melden einen Startplatz 
 
Nenngeld: Das Nenngeld in Höhe von 25,00 Euro pro Teilnehmer wird vor Turnierbeginn von Ihrem 

uns angegebenen Konto eingezogen. 
 
Bezirk Süd, den 29.01.15 Die Meldung verpflichtet zur Zahlung des Nenngeldes. Die Turnierleitung behält sich 

vor Änderungen vorzunehmen.     


